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Norm

AVG §17 Abs1;

AVG §17 Abs4;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Verweigerung der Akteneinsicht in den Baubewilligungsakt, auf den sich die Behörde bei der Abweisung eines

Antrages auf Erlassung eines baupolizeilichen Auftrages gestützt hat, ist nicht gerechtfertigt.
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